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Herrn Präsidenten des Nationalrates 
Parlament 
1017 Wien 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Frischenschlager und Genossen haben am 
10. März 1989 unter der Nr. 3461/J an mich eine schriftliche Anfrage be
treffend Versicherungsverträge im Ressortbereich gerichtet s welche folgenden 
Wortl aut hat: 

111) Welche Versicherungsverträge wurden bisher in Ihrem Ressortbereich 
abgeschlossen? 

2) Welche Versicherungsverträge wurden bisher in den Ihnen zugeordneten 
Bundesbetrieben und in jenen Gesellschaften abgeschlossen, bei denen 
Sie die Anteile des Bundes vertreten? 

3) Welche Versicherungsgesellschaften treten dabei als Versicherer auf? 

4) Wie hoch ist bei jedem Versicherungsvertrag die Versicherungssumme und 
die jährliche Prämie? 

5) An wen wurden bei Vertragsabschluß Provisionen in \'Ielcher Höhe ausbe
zahlt? 

6) Nach welchem Verfahren beziehungsweise nach welchen Kriterien wurde 
der Versicherer ausge\'~ählt?" 
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Zu 1.: 

Im Bereich des Bundesministeriums fUr auswärtige Angelegenheiten fallen die 
Haftpfl ichtversi cherungen der Kraftfahrzeuge, frei wi 11 ige Kranken- und Un
fallversicherungen fUr Bedienstete ausländischer StaatsbUrgerschaft bei 
Versicherungsanstalten am jeweiligen ausländischen Dienstort und gelegent
lich Versicherungen fUr Exponate bei Ausstellungen im Ausland an. 

Zu 2.: 

Da dem Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten keine Bundesbetriebe 
zugeordnet sind bzw. durch das Bundesministerium für auswärtige Angelegen
heiten keine Anteile des Bundes in Gesellschaften vertreten werden,entfällt 
die Beantwortung dieser Frage. 

Zu 3.: 

Die acht im Inland angemeldeten Kraftfahrzeuge, über die das Bundesministe
rium für auswärtige Angelegenheiten verfügt, sind bei der Bundesländer-Ver
sicherung versichert. Die Fahrzeuge, die bei den Vertretungsbehörden im 
Einsatz stehen, werden jeweils bei lokalen Versicherern versichert. Die 
Kranken- und Unfallversicherung von ausländischen Bediensteten, die an Ver
tretungsbehörden im Ausland beschäftigt sind, erfolgt bei Versicherungs
instituten am jeweiligen Dienstort. Die Versicherung von Ausstellungsgut 
erfolgt entsprechend dem generell eingellaltenen Grundsatz der Nichtver
sicherung nur in seltenen Ausnahmefällen, in denen die Leihgeber auf Ver
sicherungsschutz bestehen. In diesen Fällen wird den Leihgebern die Auswahl 
des Versicherers überlassen. 

Zu 4.: 

Bei der Kfz-Haftpflichtversicherung im Inland werden die gesetzlich vorge
schriebenen Versicherungssummen versichert, die Prämien sind entsprechend 
der jeweiligen Kilometerleistung des Fahrzeuges gestaffelt und bewegen sich 
zwischen ÖS 1.500,-- und öS 6.000,--. Haftpflichtversicherungsverträge für 
die im Ausland versicherten Kraftfahrzeuge werden grundsätzl ich zu den ge
setzl ich vorgeschriebenen Mindestversicherungssummen abgeschlossen, die 
Höhe der Versicherungsprämien richtet sich nach den dafür festgesetzten 
Tarifen. Die freiwillige Kranken- und Sozialversicherung von nicht-öster
reichischen Bediensteten an Dienstorten. wo keine gesetzliche Kranken
und Unfallversicherungspflicht besteht, richtet sich nach den am jeweiligen 
Dienstort festgesetzten Tarifen. 
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Zu 5.: 

Von seiten des Bundesministeriums für auswärtige Angelegenheiten werden beim 
Abschluß von Versicherungsverträgen keinerlei Provisionen bezahlt. 

Zu 6.: 

Die im Inland haftpflichtversicherten Kraftfahrzeuge wurden bei der Bundes
länder-Versicherung versichert, da diese für Bundesdienststellen Versiche
rungsverträge mit günstigen Konditionen bei einer Prämienfestsetzung nach 
der Anzahl der vom jewei I igen Fahrzeug gefahrenen Kilometer angeboten hat. 
Im Ausland wird beim Abschluß von Versicherungsverträgen in erster Linie 
auf die Bonität des jeweiligen Versicherungsunternehmens geachtet. In 
zweiter Linie werden jene Versicherer berücksichtigt, die auch von den 
lokalen Behörden oder von Vertretungsbellörden anderer Staaten herangezogen 
werden. Auch Kranken- und Unfall versicllerungen werden mit jenen Versiche
rungsinstituten abgescillossen, bei denen die lokalen Behörden, inter
nationale Organisationen, multinationale Konzerne und die Vertretungsbe
hörden anderer Staaten ihre Bediensteten versichern. 

für auswär 
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